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Plétze nach (Stand April 2017).
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Der einfache Bebauungsplan Nr. 119/5 ,,Steuerung von Tierhaltungsanlagen® (§ 30 Abs. 3 BauGB) enthilt .+ Wildeshaus Tr.1°0-1. /7 N 2 gez. J. Mrotzek
Festsetzungen zu den iiberbaubaren Grundstiicksflichen, nach denen sich die Zuléssigkeit von Vorhaben IREE N O A N R —=7 . Planverfasser
gewerblicher Tierhaltung im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (Betriebsstellen gewerblicher Tierhaltung) N e

sowie landwirtschaftlicher Tierhaltung im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 201 BauGB
(landwirtschaftliche Betriebsstellen der Tierhaltung) - Folgenden als Tierhaltungsanlagen bezeichnet -
richtet.

2. Definition des Begriffs Tierhaltungsanlagen

Offentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Groflenkneten hat in seiner Sitzung
am 06.09.2018 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 119/5 ,Steuerung von
Tierhaltungsanlagen® und der Begriindung zugestimmt und seine Offentliche Auslegung gemal
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Tierhaltungsanlagen i. S. dieses Bebauungsplanes sind bauliche Anlagen zum Halten und/oder zur Aufzucht

von Schweinen, Gefliigel, Rindern, Pferden, Schafen, Ziegen und Pelztieren einschlieBlich der dazugehorigen | J . % / < N R § 3 Abs. 2 B.E.l u(.}B beschlossen. Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am
) oo A : : : - 30.11.2019 ortsiiblich bekanntgemacht.

- Lagestitten fiir Viehfutter, N A R EN 1 A R PR A (N SN MU B R RN U R RREY N N B Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung sowie die wesentlichen bereits
- Lagerstitten fiir tierische Ausscheidungen (Giille, Jauche, Festmist), N T e s 2 O O O L S Y O S L TR IR D [ PO A vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 09.12.2019 bis 09.01.2020
- Abluftreinigungsanlagen. 1. ][ I 1] A KN A | W A BN P RN I PR [ G SNC N B gemil § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.

3. Zulissigkeitsvoraussetzungen ' - - B G N I U | IR R O AR D N BN I AN N R GroBenkneten, den 23.06.2020 LS gez. Schmidtke
Landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungsanlagen sind nur zulédssig, wenn die Erschlieung gesichert M 1 . 3 OOO N S - e B . h *' < e R S h K | . T Biirgermeister
ist und dies den nachfolgenden Festsetzungen nicht widerspricht: Satzungsbeschluss

3.1 Landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungsanlagen sind nur innerhalb der im Bebauungsplan
gemal § 23 Abs. 3 BauNVO durch Baugrenzen bestimmten iiberbaubaren Grundstiicksflaiche zuldssig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).

3.2 Die Zulassigkeit von Tierhaltungsanlagen bis zu einer GroBenordnung von max. 10 GroBvieheinheiten
bleibt unberiihrt.

3.3 Die Zuléssigkeit von sonstigen Vorhaben i. S. des § 29 BauGB bleibt unberiihrt.
3.4 Sonstige bundes- und landesrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt.

Der Rat der Gemeinde GroBlenkneten hat den Bebauungsplan Nr. 119/5 ,,Steuerung von
Tierhaltungsanlagen* nach Priifung der Anregungen gemal} § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung
Bl r. 4 am 22.06.2020 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begriindung beschlossen.

att Nr. § GroBenkneten, den 23.06.2020

\l um L_ — gez. Schmidtke

L. S. 2 .
v P Biirgermeister

ki I 8 a ! Norden Inkrafttreten
Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 119/5 ,,Steuerung von Tierhaltungsanlagen® ist gemal

§ 10 Abs. 3 BauGB am 12.09.2020 ortsiiblich bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan ist
damit am 12.09.2020 in Kraft getreten.
Groflenkneten, den 14.09.2020

Hinweise
1. Bodendenkmalpflege

2 gez. Schmidtke
L.S. Biirgermeister

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frithgeschichtliche sowie mittelalterliche oder

frithneuzeitliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein: Tongefédscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken / X\
sowie auffillige Bodenverfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht =20

Al

-

werden, sind diese gemid § 14 Abs. 1 des Niedersdchsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
meldepflichtig und miissen dem Niedersidchsischen Landesamt fiir Denkmalpflege - Referat Archéologie -
Stiitzpunkt Oldenburg, Ofener Str. 15, 26121 Oldenburg sowie der Unteren Denkmalschutzbehdrde beim
Landkreis Oldenburg unverziiglich gemeldet werden.

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 119/5 ,Steuerung von
Tierhaltungsanlagen* ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

GroBenkneten, den ....................
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Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen
sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unveridndert zu lassen
bzw. fiir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

( )

- . Biirgermeister
2. Beseitigung des Niederschlagswassers

o

Gemill § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstiickseigentiimer zur Beseitigung des Niederschlagswassers an . \

Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den Anschluss an eine oOffentliche M 1 . 3 OOO " # 8 5 M 1 . 3 OOO
Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine b b
Beeintrichtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhiiten.

Beglaubigung

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 119/5 »dteuerung von
Tierhaltungsanlagen® stimmt mit der Urschrift iiberein.

Groflenkneten, den ....................

I

3. Altablagerungen

(Schmidtke)

benachrichtigen. Biirgermeister

Bei Hinweisen auf Altablagerungen ist unverziiglich die Untere Abfallbehdérde (Landkreis Oldenburg) zu Bl
att Nr. 5

Blatt Nr. 6

4. Schutz von Baumen und Striauchern bei Bauarbeiten

Bei Bauarbeiten im Kronentraufbereich von standortheimischen Gehélzen sind die DIN 18920 ,,Schutz von oo o (WsGY.
Baumen, Pflanzenbestinden und Vegetationsflichen bei BaumaBnahmen® sowie die ,Richtlinie fiir die —
Anlage von Stralen - Teil: Landschaftspflege - Abschnitt 4: Schutz von Bdumen, Vegetationsbestinden und
Tieren bei Baumafinahmen, Ausgabe 1999 (RAS-LP 4) zu beachten.

5. § 24 Abs. 1, 2 Niedersichsisches Straliengesetz (NStrG): Bauliche Anlagen an Strafien

(1) AuBerhalb der Ortsdurchfahrten diirfen lings der Landes- oder Kreisstra3en I 9
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom #&ufleren Rand der fiir den )
Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn,
2. bauliche Anlagen im Sinne der Niederséchsischen Bauordnung, die tiber Zufahrten unmittelbar oder
mittelbar angeschlossen werden sollen,

Norden Norden
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Nr. 114§

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend fiir Aufschiittungen oder Abgrabungen groBeren 1-1. .1 "\B/. +
Umfangs. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt. N S B %" 1.

(2) Im Ubrigen ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen 1. 1111 x| :
im Benehmen mit der Stralenbaubehorde, wenn - - -

-
A A el N . 4

1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersachsischen Bauordnung langs der Landes- oder KreisstraBen
in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom dufleren Rand der fiir den Kraftfahrzeugverkehr
bestimmten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geéndert werden sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niederséchsischen Bauordnung auf Grundstiicken, die auBBerhalb der
Ortsdurchfahrten {iber Zufahrten an Landes- oder KreisstraBen unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen sind, erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen.

s

Satz 1 gilt entsprechend fiir bauliche Anlagen im Sinne der Niedersdchsischen Bauordnung, die
anzeigepflichtig sind. Die Sétze 1 und 2 gelten nicht fiir Werbeanlagen. Weitergehende bundes- oder

landesrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt. M 1 : 3000 M 1 . 3000

6. §9 Abs. 1, 2 Bundesfernstrafiengesetz (FStrG): Bauliche Anlagen an Bundesfernstrafien

¥ \ )’(__ d SUAS B )
| | Garreler Straze "o
(1) Léangs der Bundesfernstra3en diirfen nicht errichtet werden Fa v i T '
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen und bis zu 20 Meter ‘
bei Bundesstralen auerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der _
Ortsdurchfahrten, jeweils gemessen vom dufleren Rand der befestigten Fahrbahn, B 1 att NI.. ’7 g
2. bauliche Anlagen, die aulerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile

der Ortsdurchfahrten {iber Zufahrten oder Zugénge an Bundesstralen unmittelbar oder mittelbar
angeschlossen werden sollen.

Blatt Nr. &
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Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend fiir Aufschiittungen oder Abgrabungen grofleren Umfangs. Weitergehende
bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt.

(2) Im Ubrigen bediirfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen
der Zustimmung der obersten LandesstraBenbaubehorde, wenn NI'. 1 6 1

1. bauliche Anlagen lidngs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 Meter und léngs der
BundesstraB3en aulerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der
Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom dufleren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet,
erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen,

2. bauliche Anlagen auf Grundstiicken, die auBlerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten {iber Zufahrten oder Zugénge an Bundesstralen unmittelbar
oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich gedndert oder anders genutzt werden sollen.
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Die Zustimmungsbediirftigkeit nach Satz 1 gilt entsprechend fiir bauliche Anlagen, die nach Landesrecht
anzeigepflichtig sind. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberiihrt.

7. Schutzzone III des Wasserschutzgebietes Grolenkneten

Der Bebauungsplan Nr. 119/5 liegt teilweise innerhalb der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes
GroBBenkneten. Die Auflagen der Schutzzonenverordnung von GroBlenkneten vom 13.12.2003, die
landesweite Schutzzonenverordnung vom 09.11.2009, die Richtlinien fiir bautechnische Maflnahmen an
Stralen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWaG) sowie die Technischen Regeln DVGW - Arbeitsblatt W
101 sind anzuwenden.

A

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 M1 :3.000
(BGBIL. I S. 3786)

M 1:3.000




	Pläne und Ansichten
	BP 119-5 PZ_(Kurz) A0


